Muster: So können Sie die Vertragsstrafe im Arbeitsvertrag regeln
Vertragsstrafe
1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe eines Bruttomonatsgehalts zu zahlen, wenn er nach Ablauf der Probezeit
a) das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Kündigungsfrist ohne wichtigen Grund beendet oder
b) die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber schuldhaft verursacht. 
2. Tritt der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis schuldhaft nicht an oder wird dieses während der Probezeit aus einem der unter 1. genannten Tatbestände gelöst, beträgt die Vertragsstrafe 14/30 des Bruttomonatsgehalts. 
3. Bei der Geltendmachung der Vertragsstrafe muss ein Schaden nicht nachgewiesen werden. Der Arbeitgeber ist berechtigt, einen weitergehenden Schaden zusätzlich geltend zu machen. 
In diesen Fällen ist die Vertragsstrafenregelung unwirksam
· Zu hohe Vertragsstrafe: Angemessen ist regelmäßig das während der Kündigungsfrist erzielbare Gehalt. 
· Intransparente Formulierung, z. B. wenn sie nicht klarmacht, dass bei fristloser Kündigung mit wichtigem Grund keine Vertragsstrafe fällig wird, oder weil bei der Berechnung der Vertragsstrafe ein Wertungsspielraum bleibt.
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